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§21

(1) Wer vorsätzlich den §§ 3 bis 6 zuwider- wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
handelt oder . . . wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe be-
Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Stra- straft.
fen bestraft....

(2) ...
(3) ...
(4) ...

(2) Wer unter fortwährender Verletzung der ihm 
obliegenden Aufsichtspflicht den Besitz solcher Er
zeugnisse bei Kindern oder Jugendlichen duldet, wird 
mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwor
tung gezogen.

§ 184 b

Mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten wird bestraft, wer aus Gerichtsverhandlun
gen, für welche wegen Gefährdung der Sittlichkeit die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen war, oder aus diesen 
Verhandlungen zugrunde liegenden amtlichen Schrift
stücken öffentlich Mitteilungen macht, welche geeignet 
sind, Ärgernis zu erregen.


